
3
durchblick
März 2021  73. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

Personalratswahlen

Ihre Stimme zählt!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist wieder so weit: 2021 ist 
ein Superwahljahr, auch im 
 öffentlichen Dienst in Rhein-
land-Pfalz, wo die allgemeinen 
Personalratswahlen dieser 
Tage anstehen. Es geht um viel. 
Die Herausforderungen, die die 
neu zu wählenden Personalver-
tretungen angehen müssen, 
sind keinesfalls kleiner gewor-
den. War es bei der letzten 
Wahl 2017 vor allem noch die 
Vielzahl der zu uns gekomme-
nen Menschen, die den Staat 
und seine Verwaltung einer –  
immer noch andauernden – 
 Belastungsprobe ausgesetzt 
haben, hat inzwischen die pro-
blematische demografische 
Entwicklung den Verwaltungs-
alltag verschärft erreicht. Und 
dann kamen SARS-CoV-2 und 
die COVID-19-Pandemie noch 
hinzu.

Ein Staatsdienst, der teils schon 
im Normalzustand bei Ausstat-
tung und Personal sehr auf Kan-
te genäht ist, ist nun äußerst 
stark belastet. Es fehlt oft an 
Personal, das die Aufgabenlast 
mitträgt. In manchen Verwal-

tungsbereichen ist die Grenze 
des Machbaren erreicht. Hinzu 
kommt mehr denn je die Not-
wendigkeit, die Digitalisierung 
der Verwaltung zur besseren 
Erfüllung der Aufgaben voran-
zutreiben und im gleichen Zug 
die veränderten Erwartungen 
der Beschäftigten an die Balan-
ce zwischen Arbeit, Familie und 
Freizeit zu erfüllen. Damit nicht 
genug: Es wird von der öffentli-
chen Verwaltung erwartet, dass 
sie auch unter den erschwerten 
Bedingungen des Coronavirus 
reibungslos funktioniert. Sehr 
viel wird hier alltäglich geleis-
tet. Qualitativ hochwertige Ar-
beit verlangt jedoch stimmige 
Arbeitsbedingungen. 

Hier befinden sich die Perso-
nalvertretungen an vorderster 
Front. Sie stehen Ihnen in Ih-
rem dienstlichen Alltag kom-
petent mit Rat und Tat zur Sei-
te, sei es für Sie als Person, sei 
es für die Gesamtheit der Be-
schäftigten. Sie setzen sich un-
ter anderem ein für 

 z  flexible Arbeitszeitregelun-
gen zur Förderung der Ver-

einbarkeit von Familie, Beruf 
und Pflege,

 z  den Ausbau und eine flexib-
lere Handhabung von Tele- 
und mobiler Arbeit,

 z  eine Einbindung der Erfah-
rung und Kompetenz der Be-
schäftigten bei der Planung 
der Digitalisierung von Ar-
beitsprozessen,

 z  einen den Aufgaben ange-
messenen Personalaufwuchs,

 z  den Abbau belastender Mehr-
arbeit und Überstunden, 

 z  eine gerechte Verteilung von 
Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten, 

 z  gerechte Bezahlungsstruktu-
ren und

 z  einen effektiven Arbeits- und 
Gesundheitsschutz.

Zweck der Personalratstätigkeit 
ist, die Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen der in der 
Dienststelle Beschäftigten zu 

wahren und zu fördern. Die 
 Beteiligung der Personalvertre-
tung als Mittel des kollektiven 
Schutzes gegenüber der Dienst-
stelle dient dazu, die berechtig-
ten Belange der Beschäftigten 
mit den dienstlichen Erforder-
nissen in Einklang zu bringen.

Die Kandidatinnen und Kan-
didaten aus den dbb Mit-
gliedsgewerkschaften und 
-verbänden kommen aus einer 
Gewerkschaftsfamilie, die nach 
dem Fachgewerkschaftsprinzip 
aufgebaut ist mit dem Slogan 
„Nähe ist unsere Stärke“. Die 
Kandidierenden bringen Kom-
petenz sowie Kollegialität mit 
und verdienen Ihr Vertrauen.

Sie haben es als Wahlberech-
tigte in der Hand. Ihre Stimme 
entscheidet mit darüber, wel-
che Ihrer Kolleginnen und Kol-
legen im Personalrat in den 
kommenden vier Jahren Ihre 
Interessen gegenüber dem Ar-
beitgeber vertreten. Ihre Stim-
me gibt diesen Gremien das für 
Verhandlungen mit der Dienst-
stellenleitung notwendige Ge-
wicht. Machen Sie von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch! Entschei-
den Sie sich für eine sachliche 
und sachverständige Personal-
ratsarbeit. Wählen Sie die Kan-
didatinnen und Kandidaten der 
dbb Gewerkschaften. 

	< dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz
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dbb Entschließungen vom Oktober

Malu Dreyer: besonderer Dank für großes 
 Engagement, Solidarität und Hilfsbereitschaft 
Ministerpräsidentin antwortet auf dbb Positionen

Die aktuell besonders gefor-
derten Mitarbeitenden des öf-
fentlichen Dienstes in Rhein-

land-Pfalz sind ein Garant 
dafür, dass der Staat auch in 
der Krisensituation der Pande-

mie seine Aufgaben für das Ge-
meinwohl gut erfüllt. Dafür 
zollt Ministerpräsidentin Malu 

Dreyer großen Respekt und An-
erkennung in einem Schreiben 
an die dbb Landesvorsitzende <
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Personalie

Klaus-Peter Fink 80
Am 18. Februar 2021 hat 
Klaus-Peter Fink, der Ehrenvor-
sitzende des dbb Bezirksver-
bands Koblenz, seinen 80. Ge-
burtstag gehabt. Von der 
Gewerkschaft Naturwissen-
schaft und Technik, Bund der 
technischen Beamten und An-
gestellten (BTB) Rheinland-
Pfalz kommend, engagierte 
sich Klaus-Peter Fink früh in 
der Bezirksverbandsarbeit 
beim dbb. Ab März 2000 über-
nahm der Nastättener mit 
norddeutschen Wurzeln zu-
nächst kommissarisch den Vor-
sitz im Bezirks- sowie im Kreis-
verband Koblenz, bevor er am 
7. September 2000 vom Be-
zirkshauptvorstand zum Be-
zirkschef gewählt wurde.

Seither war er Mitglied im 
Hauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz, den er auch aktuell 
ab und an beehrt, allerdings 
als Vertreter für den Senioren-
verband BRH Rheinland-Pfalz, 
Bund der Ruhestandsbeamten, 
Rentner und Hinterbliebenen 
im dbb, wo er seit 2009 stell-
vertretender Landesvorsitzen-
der ist. In dieser Funktion 
kommt er als Vertreter bei Be-
darf auch zu den Sitzungen des 
dbb Arbeitskreises Seniorenpo-
litik.

Nicht nur für die Anliegen der 
Pensionäre, Rentner und Hin-
terbliebenen des öffentlichen 
Dienstes hat er immer ein offe-
nes Ohr. Klaus-Peter Fink hat 

mit der Motivation junger 
Menschen zur gewerkschaftli-
chen Mitwirkung stets eine der 
wichtigsten Aufgaben der Ge-
werkschaftsarbeit im Blick. 
Entsprechend gut bestellt war 
„sein“ Bezirksverband, als er 
nicht mehr für das Vorsitzen-
denamt kandidierte. In An-

erkennung seiner großen 
 Verdienste um die rege gebiet-
liche dbb Untergliederung im 
Norden des Bundeslandes 
wählte ihn der Bezirkshaupt-
vorstand im September 2013 
und damit nach 13 Jahren an 
der Bezirksspitze zum Ehren-
vorsitzenden. Als solcher ist er 
weiterhin für den dbb aktiv 
und auch unermüdlicher Teil-
nehmer an Veranstaltungen 
sowie Demonstrationen des 
dbb Landesbundes. Seine Er-
fahrung, seine Sachkenntnis 
und seine freundliche Persön-
lichkeit tun gut.

Die Landesleitung des dbb 
rheinland-pfalz wünscht 
Klaus-Peter Fink auch auf die-
sem Weg alles Gute zum neu-
en Lebensjahr, Gesundheit und 
viel Erfolg in allen Lebensberei-
chen. 
 

	< Klaus-Peter Fink
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Verwaltungsgericht Mainz

Hauptpersonalrat hat Recht auf Erörterung des 
Haushaltsvoranschlags
Sehr deutliche Entscheidung gegen Justizministerium

Das Ministerium der Justiz hät-
te Personalplanung und -an-
forderungen einschließlich des 
geplanten Personalausgaben-
budgets zum Haushaltsvoran-
schlag vor Weiterleitung an 
das Finanzministerium einge-
hend und rechtzeitig mit dem 
Hauptpersonalrat Strafvollzug 
erörtern müssen. Das hat das 
Verwaltungsgericht Mainz auf 
Antrag des Hauptpersonalrats 
Strafvollzug rechtskräftig sehr 
deutlich festgestellt (Beschluss 
vom 8. Dezember 2020; Akten-
zeichen 5 K 329/20.MZ).

 < Sachverhalt 

Mitte Mai 2018 hatte der 
Hauptpersonalrat das Justizmi-
nisterium um zeitnahe Erörte-
rung der Personalplanung und 

Personalanforderungen ein-
schließlich des geplanten Per-
sonalausgabenbudgets zum 
Haushaltsvoranschlag gebe-
ten. Das Ministerium verwies 
auf ledigliche Vorüberlegun-
gen. Am 20. August 2018 infor-
mierte das Ministerium den 
Hauptpersonalrat, dass der Mi-
nisterrat die Regierungsvorla-
ge für den Doppelhaushalt 
2019/2020 bereits beschlossen 
habe. Mit einer Einbringung in 
den Landtag im Oktober 2018 
sei zu rechnen. Man könne die 
gewünschte Erörterung gemäß 
§ 84 Satz 1 Nr. 1 des Landes-
personalvertretungsgesetzes 
(LPersVG) nunmehr terminie-
ren. Der Hauptpersonalrat rüg-
te die im Vergleich zu früher 
geänderte Praxis, dass vor 
 Weiterleitung des Haushalts-

voranschlags keine Erörterung 
stattgefunden habe. Das Mi-
nisterium vertrat hingegen die 
Ansicht, dass § 84 Satz 1 Nr. 1 
LPersVG nicht auf das Haus-
haltsverfahren oberster Lan-
desbehörden anwendbar sei. 
Der Einzelplan des Ministeri-
ums im Landeshaushalt sei kei-
ne Angelegenheit, in der die 
Leitung einer übergeordneten 
Dienststelle entscheide, son-
dern der Landtag. Deshalb 
brauche es keine Erörterung 
mit dem Hauptpersonalrat, 
auch nicht subsidiär.

Der Hauptpersonalrat erhob 
Feststellungsklage darüber, 
dass ihm ein Recht nach § 84 
Satz 1 Nr. 1 LPersVG gegenüber 
dem Ministerium zustehe. 
Schließlich werde im selben 

Ministerium mit dem Haupt-
personalrat im Bereich der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit in 
einer dem § 84 Satz 1 Nr. 1 
LPersVG genügenden Weise 
verfahren. Die Erörterung ei-
nes vom Ministerrat bereits 
beschlossenen Budgetvor-
schlags reiche weder inhaltlich 
noch zeitlich aus, um dem von 
§ 84 Satz 1 Nr. 1 LPersVG ein-
deutig vorgesehenen Informa-
tions- und Gedankenaustausch 
entsprechen zu können.

Das beklagte Ministerium hielt 
dagegen und trug ergänzend 
vor, dass kein Fall der Stufen-
vertretung im Sinne von § 53 
Abs. 1 LPersVG gegeben sei. 
Bei mehrstufigen Verwaltun-
gen fänden auf den unteren 
Stufen Erörterungen nach  <
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§ 84 Satz 1 Nr. 1 LPersVG statt; 
eine doppelte Mitbestimmung 
sei rechtlich nicht vorgesehen. 
Eine Mitbestimmung entfalle 
auch beim Erlass von Rechts
vorschriften wie dem Be
schluss des Landtags über den 
Landeshaushalt. Personalver
tretungen seien am eigentli
chen Haushaltsaufstellungs
verfahren nicht beteiligt, da es 
sich um Gesetzgebung hande
le, die nach § 73 Abs. 2 LPersVG 
ausdrücklich von der Mitbe
stimmung ausgeschlossen sei. 
Eine Erörterung mit dem 
Hauptpersonalrat noch vor 
Weiterleitung des Einzelplans 
an das Finanzministerium sei 
wegen der vorhergehenden 
regierungsinternen Abstim
mungen unpraktikabel.

 < Entscheidung

Die Mainzer Verwaltungsrich
ter hielten den Feststellungs
antrag des Hauptpersonalrats 
Strafvollzug für zulässig und 
gaben ihm statt, weil eine Be
schränkung des Erörterungs
rechts im Sinne der Auffassung 
des Ministeriums nicht vorlie
ge. Sie bezogen sich in ihrer Be
schlussbegründung durchgän
gig und sehr deutlich auf 
einschlägige Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsge
richts und die einhellige Mei
nung in der Rechtsliteratur.

Die Regelungen in § 84 Satz 1 
Nr. 1, Satz 2 LPersVG ließen er
kennen, dass das Recht auf Er
örterung der Personalplanung 
und so weiter auch bei mehr
stufigem Verwaltungsaufbau 
bestehe, und zwar eigenständig 
auf jeder Ebene aus eigenem 
Grund. Im Stadium der Pla
nungsphase des Haushaltsbe
darfs sei also jede Personalver
tretung auf der jeweiligen Stufe 
in vollem Umfang zu beteiligen. 
Eine Stellungnahme stehe jeder 
Personalvertretung zu, deren 
Dienststelle an der Vorberei
tung und Fertigstellung des 
Haushaltsvoranschlags betei
ligt ist. Dies sei der Haupt
personalrat für den von der 
obersten Dienststelle zu erstel
lenden gesamten Haushalts

voranschlag, bevor dieser nach 
§ 27 Landeshaushaltsordnung 
(LHO) an das  Ministerium der 
Finanzen zur Aufstellung des 
Haushaltsplanentwurfs weiter
geleitet werde. Weil und soweit 
die oberste Dienststelle den 
(gesamten) Haushaltsvoran
schlag für ihren Verwaltungs
bereich zu erstellen und an den 
Minister der Finanzen weiterzu
leiten hat, handele es sich um 
eine Maßnahme der obersten 
Dienststelle, an der der Haupt
personalrat als Stufenvertre
tung im Sinne des § 53 Abs. 1 
LPersVG im Wege der Erörte
rung zu betei ligen sei. Das ent
spreche der einhelligen Mei
nung in der Rechtsliteratur und 
sei vom Landesgesetzgeber im 
Jahr 2000 im Zusammenhang 
mit der Einführung der Perso
nalausgabenbudgetierung auch 
ausdrücklich als Begründung 
für die Einfügung einer breiten 
Erörterungspflicht des Perso
nalbedarfs in § 84 Satz 1 Nr. 1 
LPersVG herangezogen worden. 

Das Erörterungsrecht des 
Hauptpersonalrats nach § 84 
Satz 1 Nr. 1 LPersVG beziehe 
sich nicht auf die Beschlussfas
sung der Landesregierung oder 
gar des Parlaments über das 
Haushaltsgesetz, sondern be
treffe das vorgelagerte, minis
teriumsinterne Verfahrenssta
dium der Erstellung des 
ressortbezogenen Haushalts
voranschlags vor Weiterleitung 
an das Finanzministerium. Da
mit werde das Ziel verfolgt, Be
schäftigteninteressen bei der 
Personalplanung einzubinden. 
Der Kernbereich der Gesetzge
bung und der exekutiven Res
sortverantwortung seien in 
dieser Phase der Haushaltsvor
bereitung nicht berührt. Die 
Erörterungspflicht des für den 
Haushaltsvoranschlag zustän
digen Fachministeriums sei 
nicht unpraktikabel. Bei einer 
Erörterung blieben regierungs
interne Vorverhandlungen be
ziehungsweise Eckwertebe
schlüsse des Ministerrats zu 
dem anstehenden Haushalts
entwurf unberührt. Unter Um
ständen könne sich dabei ein 
schmales Zeitfenster für eine 

Erörterung mit dem Personal
rat ergeben, wie dies auch 
sonst in Verwaltungsverfahren 
immer wieder der Fall sei. Dies 
rechtfertige aber nicht den 
Ausschluss der Erörterungs
pflicht schon vom Ansatz her. 
Vielmehr seien die Verfahrens
beteiligten in einer solchen 
Konstellation gehalten, im ge
genseitigen vertrauensvollen 
Zusammenwirken das Erörte
rungsverfahren sachgerecht, 
das heißt nach § 84 Satz 1 Nr. 1 
LPersVG „rechtzeitig und ein
gehend“ durchzuführen. Dies 
schließe die Möglichkeit der 
Voraberörterung von nach ei
ner regierungsinternen Abstim
mung unstreitigen Punkten 
und die kurzfristige ergänzen
de Besprechung etwaiger um
strittener Aspekte ein. Die Erör
terung nach § 84 Satz 1 Nr. 1 
LPersVG sei dabei vor Erlass der 
beabsichtigten Maßnahme 
durchzuführen und nicht im 
Nachhinein, also hier bereits 
vor der Weiterleitung des 
Haushaltsvoranschlags durch 
das Ministerium an das Finanz
ressort. Nur auf diesem Weg 
könne dem Gesetzesanliegen 
des § 84 Satz 1 LPersVG Rech
nung getragen werden, im 
 Rahmen des Haushaltsaufstel
lungsverfahrens die Beschäf
tigteninteressen in wirksamer 
Weise zu Gehör zu bringen.

Eingehend zu diskutieren seien 
unter anderem Einwendungen 
und auch Vorschläge der Perso
nalvertretung, bei deren Ver
wirklichung die vom Dienst
stellenleiter beabsichtigte 
Maßnahme umgestaltet oder 
ganz unterbleiben könne. Da
bei reiche es nicht aus, lediglich 
die eigene Meinung vorzutra
gen und die andere Ansicht zur 
Kenntnis zu nehmen. Vielmehr 
sei mit dem ernsten Willen zur 
Verständigung zu verhandeln. 

Rechtzeitig sei die Erörterung 
nur dann, wenn sie nach Ab
schluss des internen Entschei
dungsprozesses erfolge, in 
dem Änderungen aufgrund der 
Anregungen des Personalrats 
noch möglich sind. Die Weiter
leitung des Voranschlags an 

§§
das Finanzministerium dürfe 
sich erst daran anschließen. 
Unter Umständen könne nach 
Weiterleitung des Haushalts
voranschlags an das Finanzmi
nisterium ein Informations
recht der Personalvertretung 
dazu bestehen, warum Stellen
forderungen abgelehnt wor
den sind. Eine eingehende Er
örterung nach § 84 Satz 1 Nr. 1 
LPersVG setze ferner für den 
Personalrat die Kenntnis des 
vollständigen Datenmaterials 
voraus, das der Dienststellen
leitung zur Verfügung steht 
und für sie maßgebend war.

 < Bewertung

Zusammen mit der Gewerk
schaft Strafvollzug – BSBD – 
RheinlandPfalz, deren Landes
vorsitzender Winfried Conrad 
in seiner Funktion als Vorsit
zender des Hauptpersonalrats 
Strafvollzug Antragstellerver
treter war, bewertet der dbb 
rheinlandpfalz die vorliegen
de Entscheidung als klarstel
lendes Lehrstück zu § 84 Satz 1 
Nr. 1 LPersVG. Dem Haushalts
voranschlag eines Ministeri
ums wird durch die Entschei
dung der Charakter eines 
(vorwirkenden) Rechtsetzungs
akts versagt. Damit ist eine Er
örterung (rechtzeitige, einge
hende Verhandlung mit 
ernstem Willen zur Verständi
gung bei strittigen Punkten) 
zwingend, im Rahmen derer 
der Personalvertretung das 
volle Datenmaterial bekannt 
gemacht werden muss, das der 
Dienststellenleitung zur Verfü
gung steht und für sie maßge
bend war. 
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